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Titel 
Titel-
gruppe 

 
FKZ 

 
Zweckbestimmung 

Haushaltsvermerk 
Erläuterung 

 
Titelsumme 

(IST) 
 
 

Haushalts- 
betrag 
EUR 

 
verbliebene Haus-

haltsreste oder 
Vorgriffe 

 
HHR oder Vorgriffe 

aus dem Vorjahr 
EUR 

 
Summen 
Spalten 
4 und 5 

 
 
 

EUR 

 
Rechnungsergebnis  

gegenüber Soll  
(Saldo Sp. 6) 

 
Üpl. und apl. Ausga-

ben, Vorgriffe 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 
 

- 678 - 
 

 

       
  Einnahmen     
  Übrige Einnahmen     
381 01 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 

Kapiteln des Staatshaushaltsplans 
Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen 
war im Voraus nicht absehbar. 

10.227.383,48 
- 

- 
- 

10.227.383,48 
- 

10.227.383,48 
- 

  Zw.S. Übrige Einnahmen 10.227.383,48 
- 

- 
- 

10.227.383,48 
- 

10.227.383,48 
- 

  Titelgruppen     
98  Klinikum der Universität Heidelberg     
331 98 132 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For-

schungsvorhaben 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 98 - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Gesamteinnahmen 10.227.383,48 
- 

- 
- 

10.227.383,48 
- 

10.227.383,48 
- 

  Ausgaben     
  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)     
682 01 133 Zuschuss an die Universität  -ohne Hochschulmedizin 

(Tit.Gr. 96 bis 98) und   Investitionen- 
Die Mittel sind übertragbar. 
Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Tit. 381 01. 
Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung 
zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln 
Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver-
bleiben Haushaltsreste der Universität. 
Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-
ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-
rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-
zuschuss. 

189.627.383,48 
172.725.800,00 

18.816.503,72 
26.442.333,23 

208.443.887,20 
199.168.133,23 

9.275.753,97 
- 

  Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-
tionen) 

189.627.383,48 
172.725.800,00 

18.816.503,72 
26.442.333,23 

208.443.887,20 
199.168.133,23 

9.275.753,97 
- 

  Ausgaben für Investitionen     
891 05 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben 

für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-
zeugen u. dgl. 

Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

3.938.000,00 
3.938.000,00 

- 
- 

3.938.000,00 
3.938.000,00 

- 
- 

891 50 133 Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-
tungsmaßnahmen und Großgeräte 

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-
gen bei  
Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. 
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-
nahmen bei Titel 381 01. 

3.100.000,00 
1.267.000,00 

847.300,00 
1.180.300,00 

3.947.300,00 
2.447.300,00 

1.500.000,00 
- 

  Zw.S. Ausgaben für Investitionen 7.038.000,00 
5.205.000,00 

847.300,00 
1.180.300,00 

7.885.300,00 
6.385.300,00 

1.500.000,00 
- 

  Titelgruppen 
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.  
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die 
Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 

    

96  Medizinische Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische 
Gesundheit Mannheim 
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- 679 - 
 

682 96A 132 Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische 
Fakultät  Mannheim der Universität Heidelberg 

Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-
tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-
schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei 
dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min-
derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini-
sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver-
anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei-
tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht 
durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt 
worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf 
der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah-
men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos-
tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per-
sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf-
tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre 
kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe 
von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-
maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- 
und Forschungsfonds bei  Kap. 1403 Tit. 682 97 
gekürzt bzw. erhöht werden. 

52.395.799,00 
55.593.400,00 

- 
- 

52.395.799,00 
55.593.400,00 

-3.197.601,00 
- 

682 96B 132 Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit Mannheim 

Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien-
tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung 
von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung 
aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei  Kap. 
1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden. 

10.688.800,00 
11.154.800,00 

- 
- 

10.688.800,00 
11.154.800,00 

-466.000,00 
- 

893 96A 132 Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrich- tungs-
kosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der 
Universität Heidelberg 

Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig  
deckungsfähig.  
Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universi-
tät Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht 
verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück-
lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben 
Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mann-
heim. 

3.000.000,00 
4.500.000,00 

1.498.714,80 
- 

4.498.714,80 
4.500.000,00 

-1.285,20 
- 

893 96B 132 Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und 
Erstausstattung 

Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig  
deckungsfähig.  
Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
Mannheim darf mit Zustimmung des Wissen-
schaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht 
verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rück-
lagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben 
Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seeli-
sche Gesundheit Mannheim. 

500.000,00 
4.350.000,00 

20.669.996,41 
16.819.996,41 

21.169.996,41 
21.169.996,41 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 96 66.584.599,00 
75.598.200,00 

22.168.711,21 
16.819.996,41 

88.753.310,21 
92.418.196,41 

-3.664.886,20 
- 

97  Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg     
682 97A 132 Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische 

Fakultät  Heidelberg der Universität Heidelberg 
Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-
tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-
schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei 
dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min-
derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini-
sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver-
anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei-
tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht 
durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt 
worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf 
der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah-
men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos-
tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per-
sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf-
tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre 
kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe 
von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur-
maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- 
und Forschungsfonds bei  Kap. 1403 Tit. 682 97 
gekürzt bzw. erhöht werden. 

109.480.045,00 
115.077.000,00 

- 
- 

109.480.045,00 
115.077.000,00 

-5.596.955,00 
- 
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- 680 - 
 

891 97 132 Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- 
und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte 

Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei 
Tit. 891 98 A  zulässig. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 97 109.480.045,00 
115.077.000,00 

- 
- 

109.480.045,00 
115.077.000,00 

-5.596.955,00 
- 

98  Universitätsklinikum Heidelberg 
Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu-
stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu-
gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen 
zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser 
Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer-
sitätsklinikum Heidelberg. 

    

682 98 132 Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige 
Kosten 

5.632.719,00 
5.896.700,00 

- 
- 

5.632.719,00 
5.896.700,00 

-263.981,00 
- 

891 98A 132 Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie 
Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 

Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  

11.128.243,93 
11.250.000,00 

6.538.544,70 
6.416.788,63 

17.666.788,63 
17.666.788,63 

- 
- 

891 98C 132 Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg 
Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-
genseitig deckungsfähig.  

8.800.000,00 
8.800.000,00 

- 
- 

8.800.000,00 
8.800.000,00 

- 
- 

  Summe Titelgruppe 98 25.560.962,93 
25.946.700,00 

6.538.544,70 
6.416.788,63 

32.099.507,63 
32.363.488,63 

-263.981,00 
- 

  Gesamtausgaben 398.290.990,41 
394.552.700,00 

48.371.059,63 
50.859.418,27 

446.662.050,04 
445.412.118,27 

1.249.931,77 
- 

  Abschluss     
  Übrige Einnahmen 10.227.383,48 

- 
- 
- 

10.227.383,48 
- 

10.227.383,48 
- 

  Gesamteinnahmen 10.227.383,48 
- 

- 
- 

10.227.383,48 
- 

10.227.383,48 
- 

  Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 367.824.746,48 
360.447.700,00 

18.816.503,72 
26.442.333,23 

386.641.250,20 
386.890.033,23 

-248.783,03 
- 

  Ausgaben für Investitionen 30.466.243,93 
34.105.000,00 

29.554.555,91 
24.417.085,04 

60.020.799,84 
58.522.085,04 

1.498.714,80 
- 

  Gesamtausgaben 398.290.990,41 
394.552.700,00 

48.371.059,63 
50.859.418,27 

446.662.050,04 
445.412.118,27 

1.249.931,77 
- 

  Zuschuss 388.063.606,93 
394.552.700,00 

48.371.059,63 
50.859.418,27 

436.434.666,56 
445.412.118,27 

-8.977.451,71 
- 

       

 


